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Zusammenfassung
Olympe de Gouges (1748–1793) setzte sich zur Zeit der Französischen Revolution für die 
Rechte der Frauen, der versklavten Menschen und anderer politisch marginalisierter und 
unterprivilegierter Gruppen ein. Konzeptuell ist ihre Reflexion innerhalb der Tradition des 
Gesellschaftsvertrags verortet. Sie vollzieht jedoch einen theoretischen und praktischen 
Bruch damit, indem sie die Trennung zwischen politischer und privater Sphäre aufhebt und 
die politische Teilhabe und Zugehörigkeit universell erweitert.
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1 Einleitung
Der Gesellschaftsvertrag gehört zu den wichtigsten Argumentationsfiguren des politischen 
Denkens (Becker/Schmidt/Zintl 2017: 24). Grundlegend basieren alle Theorien des Gesell-
schaftsvertrags auf dem Gedanken, dass eine politische oder gesellschaftliche Ordnung nur 
dann legitim ist, wenn die Betroffenen innerhalb eines argumentativ rationalen Verfahrens 
sich über die Grundeigenschaften dieser Ordnung einigen können. Die so erzielten Ergeb-
nisse werden in einem fiktiven Vertrag festgehalten, der eine politische Ordnung entspre-
chend konstituiert und die am Verfahren beteiligten Individuen an die Einhaltung ihrer 
Normen bindet.
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Die Theorien des Gesellschaftsvertrags sind Ausdruck eines spezifisch modernen Verständ-
nisses von Individuum und Politik: Die politische Ordnung ist nicht von Natur aus gege-
ben oder durch theologische Begründungen legitimiert, sondern sie ist ein künstliches Pro-
dukt, das auf die Zustimmung der Einzelnen angewiesen ist. Insofern sind Vertragstheorien 
immer im Kern individualistisch, weil sie die Autonomie und die Achtung der (enger oder 
breiter definierten) individuellen Rechte voraussetzen (Özmen 2013: 43–44).

Allerdings wohnt diesen Theorien eine inhärente Widersprüchlichkeit inne, die die Definiti-
on der politischen Subjektivität betrifft. Denn einerseits werden im klassischen Kontraktu-
alismus alle „Menschen“ als „von Natur aus“ gleich und frei postuliert. Andererseits wird die 
Zugehörigkeit zu der am Vertrag beteiligten Menschengruppe nie wirklich universell kon-
zipiert. Typischerweise werden Frauen, nicht volljährige oder nicht-mündige Menschen, 
versklavte Menschen, Nicht-Bürger*innen sowie Menschen, die nicht über eine als ausrei-
chend betrachtete Menge an Vermögen verfügen, von der erforderlichen Zustimmung am 
Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen (Benhabib/Nicholson 1987; Nagl-Docekal 2000: 205–
206; Orrù 2020, 2021).

Diese Widersprüchlichkeit wird längst aus feministischer Perspektive erkannt und kritisiert 
(Benhabib/Nicholson 1987; Pateman 1988; Okin 1989; Nagl-Docekal 2000; Gerhard 1990; 
Schröder 1995, 2000). In Bezug auf die Frage, welches Korrektiv nötig wäre, um diese Wider-
sprüchlichkeit zu überwinden, haben sich in der feministischen Forschung zwei Hauptpo-
sitionen herausgebildet. Einige Politikwissenschaftler*innen betonen, dass die Argumenta-
tionsfigur des Gesellschaftsvertrags schlicht unvereinbar mit der Anerkennung der weibli-
chen Subjektivität ist (Pateman 1988: 184, 187–188). Andere politische Denker*innen schrei-
ben dem Begriff des Gesellschaftsvertrags ein genuin emanzipatorisches und universalis-
tisches Potenzial zu und plädieren für eine Reformulierung der Vertragstheorien, welche 
die vollständige Anerkennung der Frauen als gleichberechtigte politische Subjekte anstrebt 
(Okin 1989; Nagl-Docekal 2000).

Interessanterweise spielt die Rezeption des Werkes de Gouges’ in dieser Debatte keine zen-
trale Rolle. Mit Ausnahme von Ute Gerhard und Hannelore Schröder setz(t)en sich femi-
nistische Denker*innen in diesem Zusammenhang nicht ausführlich mit den Positionen 
de Gouges’ auseinander. Wenn überhaupt präsent, sind Hinweise auf Olympe de Gouges 
auf flüchtige Erwähnungen begrenzt (Pateman 1988: 233). Jedoch liefern die Schriften de 
Gouges’ sehr wichtige Denkanstöße zur Erweiterung der Zugehörigkeit zur politischen 
Gemeinschaft innerhalb des theoretischen Horizonts des Kontraktualismus.

Die interdisziplinäre feministische Forschung hat andererseits die politisch-theoretische 
Relevanz der Reflexion von de Gouges aus politischer Sicht hervorgehoben (Martinsen 
2018). Allerdings hat sich die Debatte hierbei hauptsächlich auf de Gouges’ Konzeptuali-
sierung von Geschlechtergleichheit und -differenz und ihre Bedeutung für die Inklusion 
weiblicher Subjekte in die politische Gemeinschaft (Scott 1996: 19–20; Beckstrand 2009; 
Smart 2011: 115–116; Reuter 2019) konzentriert. Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, die-
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se Debatten um die ideengeschichtliche Bedeutung von de Gouges’ Denken zu ergänzen, 
indem er ihren distinktiven und innovativen Beitrag innerhalb der Tradition des Gesell-
schaftsvertrags hervorhebt.

2 Wer hat das Recht, Rechte zu haben?
Olympe de Gouges (1748–1793) war zur Revolutionszeit eine in intellektuellen und poli-
tischen Kreisen bekannte Persönlichkeit. Einerseits vertrat sie teilweise unkonventionel-
le und provokative Positionen zu aktuellen Themen wie der Abstimmung nach Kopf oder 
Stand und der Exekution des abgesetzten Königs. Andererseits brachte sie innovative 
Themen im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik sowie in Bezug auf die Abschaffung 
der Versklavung, die Ehescheidung und die Rechte der Frauen in die öffentliche Debatte 
ein. Ihr politisches Engagement, das stets eng mit ihrer intellektuellen Arbeit verknüpft war, 
kostete sie schließlich das Leben. Im Sommer 1793 wurde sie verhaftet und anschließend 
auf Anordnung des Revolutionstribunals hingerichtet.

De Gouges’ intellektuelles Werk umfasst Romane und Kurzgeschichten, Theaterstücke, phi-
losophische Essays, Pamphlete, offene Briefe und andere kurze Schriften und besteht aus 
etwa 150 Werken. Nach ihrer Hinrichtung geriet ihr Werk für nahezu zwei Jahrhunderte in 
Vergessenheit und wurde erst in den 1970er-Jahren wiederentdeckt.

Innerhalb dieses Korpus sind zwei Themen aus politikwissenschaftlicher Sicht und für eine 
Neudefinition des kontraktualistischen Kanons besonders aufschlussreich: de Gouges’ Stel-
lungnahme gegen die Versklavung und ihre Auseinandersetzung mit der Rolle und Situa-
tion der Frau. De Gouges’ Reflexion über diese Fragen überwindet die partikularistische 
Definition des politischen Subjekts, die für die Theorien des Gesellschaftsvertrags charak-
teristisch ist, und dehnt die politische Subjektivität – und damit die Möglichkeit der politi-
schen Teilhabe und der Zugehörigkeit zur „Nation“ – auf Gruppen aus, die zu jener Zeit 
theoretisch und realiter marginalisiert waren.

2.1 Die Anprangerung der Kolonialherrschaft und der 
Versklavung1

Obwohl die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 mit der Aussage beginnt, 
dass „die Menschen frei und gleich an Rechten geboren werden und bleiben“, unterstützte 
das revolutionäre Frankreich in den ersten Jahren der Revolution weiterhin den Handel 

1 In diesem Kapitel kommen problematische Begrifflichkeiten vor. Diese sind den historischen Unge-
rechtigkeiten geschuldet und werden in diesem Beitrag nicht in einem abwertenden Sinne ver-
wendet.
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mit versklavten Menschen durch wirtschaftliche Anreize und Subventionen und hielt die 
Versklavung in seinen Kolonien aufrecht (Le Hir 1994).

De Gouges setzt sich mit diesem Thema in ihrem Erstlingswerk auseinander, dem 1785 von 
der Comédie Française ins Programm aufgenommenen Stück Zamore et Mirza, ou l’heureuse 
naufrage, das dann 1792 in einer überarbeiteten und endgültigen Fassung unter dem Titel
L’esclavage des noirs, drame indien en trois actes veröffentlicht wurde (de Gouges 1993: 22–
41).

In dem kurzen Essay Réflexions sur les hommes nègres, als Nachwort dem Theaterstück hin-
zugefügt, erklärt de Gouges, dass sie sich für das „beklagenswerte Los“ des „versklavten, 
schwarzen Menschengeschlechts“ (de Gouges 2018: 7) zu interessieren begann, nachdem sie 
als Kind zum ersten Mal eine „schwarze Sklavin“ (ebd.) gesehen hatte:

Sie behandelten diese Menschen wie unvernünftige Tiere, wie Wesen, die der Himmel 

verflucht hatte. Doch als ich älter wurde, erkannte ich sehr deutlich, dass es Gewalt 

und Vorurteil waren, die sie zu dieser schrecklichen Sklaverei verdammt hatten, dass 

die Natur hieran keinen Anteil hatte, und alles nur auf das ungerechte und mächtige 

Interesse der Weißen zurückzuführen war (ebd.).

Die „Natur“ liefert keine Rechtfertigung für die Versklavung. Im Gegenteil: Würden sich 
Politik und Recht an „Naturgesetzen“ orientieren, würden sie die Versklavung abschaffen, 
denn: „Der Mensch ist überall gleich“ (de Gouges 2018: 8). Durch den Menschenhandel ver-
leugnen die Weißen allerdings ihre eigene Menschlichkeit: „Ein Handel mit Menschen! … 
Gütiger Gott! Dass die Natur nicht erzittert! Wenn sie Tiere sind, sind wir es nicht ebenso 
wie sie?“ (de Gouges 2018: 8).

Darüber hinaus stellt de Gouges in dem Stück L’esclavage des noirs die Ungerechtigkeit der 
Kolonialherrschaft sowie die Gegenstandslosigkeit der rassistischen Stereotypen anschau-
lich und greifbar dar. Zu Beginn des Werks stellt die weibliche Protagonistin, die versklavte 
Mirza, die Legitimität der rassischen Unterordnung infrage, indem sie fragt:

Sage mir, warum haben die Europäer und die Ureinwohner einen solchen Vorteil gegen-

über uns armen Sklaven? Doch sie sind wie wir gemacht, wir sind Menschen wie sie (de 

Gouges 1993: 27).2

Ihr antwortet Zamor, die männliche Hauptfigur, ebenfalls ein versklavter Mensch:

Dieser Unterschied ist sehr gering. Es gibt ihn hinsichtlich der Farbe, aber die Vorteile, 

die sie uns gegenüber haben, sind immens. […] Sie sind in unsere Regionen gekommen, 

sie haben die Ländereien, das Vermögen, die natürlichen Ressourcen und die Inseln an 

sich gerissen. [… Sie] haben uns versklavt als Belohnung für die Reichtümer, die sie sich 

2 Wenn die Zitate, wie in diesem Fall, aus der französischen Originalausgabe entnommen sind, 
stammt die Übersetzung von der Autorin.
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angeeignet haben und die wir für sie aufbewahren. […] Gott! […] gib dem Menschen das 

Recht zurück, das er im Schoße der Natur verloren hat. (ebd.)

In diesen Werken legt de Gouges somit die politische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung 
von rassistischen Vorurteilen und Versklavung im Frankreich des 18. Jahrhunderts offen, 
nämlich den Schutz wirtschaftlicher Interessen und Privilegien der Weißen. In dieser Hin-
sicht ist de Gouges eine meisterhafte Interpretin dessen, was Michel Foucault den „Geist 
der Aufklärung“ genannt hat (Foucault 1990): In der Ablehnung von Erklärungen, die den 
Zustand der Schwarzen als Ergebnis ihrer natürlichen Minderwertigkeit (oder eines gött-
lichen Fluchs) definierten, stellt de Gouges die Versklavung als das Ergebnis von Praktiken 
dar, die in einem spezifischen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext wur-
zeln. Dabei entzieht sie diesen Narrativen die theoretische und politische Legitimations-
kraft, die sie zur damaligen Zeit besaßen, und schafft wichtige Voraussetzungen für ihre 
Überwindung.

2.2 Die Rechte der Frau
1791, zwei Jahre nach der Proklamation der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 
schrieb de Gouges ein kurzes Werk mit dem Titel Les Droits de la femme, dessen Kern die
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ist (de Gouges 2018: 23–44). De Gouges 
hebt mit ihrer Schrift den geschlechtsspezifischen Charakter der Erklärung von 1789 her-
vor: Die Rechte, die diese als universell verkündet, gelten rechtlich und faktisch nur für 
Menschen männlichen Geschlechts.

Inhaltlich folgt die Erklärung von 1791 der Struktur ihrer Vorgängerin und greift die in den 
jeweiligen Artikeln behandelten Themen auf. Die thematische Parallelität geht jedoch mit 
einer erheblichen inhaltlichen Überarbeitung einher. Mal ersetzt, mal ergänzt de Gouges 
stilistisch das vermeintlich generische Maskulinum der Erklärung von 1789 durch bzw. 
um Formulierungen im weiblichen Genus. Die so erzeugte Entfremdung verdeutlicht den 
geschlechtsspezifischen Charakter der früheren Erklärung.

Um diesen Partikularismus zu überwinden, fordert de Gouges unter anderem die Einfüh-
rung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen, das Recht auf Zugang von Frauen zu 
allen öffentlichen Ämtern (Art. VI), Bürgerrechte und darunter insbesondere die Meinungs-
freiheit (Art. X und XI), das Recht, alle Berufe und Tätigkeiten gleichberechtigt mit Männern 
auszuüben (Art. XIII), und das Recht auf Eigentum (Art. XVII) ein. Bereits durch das Stellen 
dieser Forderungen ist de Gouges der politischen Realität weit voraus (in Frankreich wird 
etwa das Frauenwahlrecht erst 1944 eingeführt). De Gouges zielt aber nicht nur auf eine 
Ausweitung der proklamierten Rechte auf Frauen ab, sondern sie reichert diese mit neuen 
Inhalten an und stellt damit einige grundlegende Annahmen der Vertragstheorien infrage.
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Ein Thema, bei dem der durch de Gouges herbeigeführte theoretische Wandel besonders 
deutlich zutage tritt, ist die Meinungsfreiheit und ihr Zusammenhang mit der Feststellung 
der Vaterschaft bei unehelichen Kindern.

In Artikel 11 der Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne heißt es:

Die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ist eines der kostbarsten Rechte der Frauen, 

da diese Freiheit die gesetzliche Vaterschaft gegenüber den Kindern sicherstellt. Jede 

Bürgerin darf daher frei sagen: „Ich bin die Mutter eines Kindes, das von Euch ist“ […] 

(de Gouges 2018: 30).

In diesem Artikel stellt die Revolutionärin eine Verbindung zwischen der Meinungsfrei-
heit und der Freiheit der Mütter her, die Identität der leiblichen Väter ihrer Kinder öffent-
lich zu erklären. Da der Zusammenhang zwischen diesen beiden Formen der Freiheit nicht 
unmittelbar ersichtlich ist, wurde dieser Artikel als Schwachpunkt in de Gouges’ Erklärung 
angesehen (Burmeister 1999: 97; Gerhard 1987: 139). Doch sind bei näherer Betrachtung 
die theoretischen Implikationen von de Gouges’ Verbindung zwischen der Vaterschaftser-
klärung und dem Recht auf Meinungsäußerung von zentraler theoretischer und politischer 
Relevanz.

In dem unmittelbar vorausgehenden Artikel X beruft sich de Gouges auf die Meinungsfrei-
heit im üblichen Sinne. De Gouges fordert auch das Recht der Frauen, in politischen Ver-
sammlungen öffentlich zu sprechen, ein Recht, das ihnen selbst in den Jahren der Franzö-
sischen Revolution verweigert wurde. Die einzige Möglichkeit für Frauen, ihre Meinung 
öffentlich zu äußern, bestand in der Schriftform (Doormann 1993: 7). De Gouges selbst 
machte von dieser Möglichkeit konsequent Gebrauch, so sehr, dass sie gerade wegen ihrer 
politischen Ansichten, die sie 1793 in dem Manifest Les trois urnen zum Ausdruck brachte, 
verhaftet und zum Tode verurteilt wurde.

Doch neben der Forderung nach Meinungsfreiheit auch für Frauen hebt de Gouges mit dem 
Verweis auf die Frage der Vaterschaftsfeststellung absichtlich die geschlechtsspezifischen 
Hindernisse für die volle Verwirklichung der Freiheit und Gleichheit der Frau hervor. Die 
männlichen Revolutionäre, so de Gouges, beanspruchen für sich mit beispielloser Radika-
lität das Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse 
wird jedoch nicht im Geringsten an der Kontinuität des Ancien Régime gerüttelt. Die tra-
ditionelle Geschlechterordnung wird in den Revolutionsjahren nicht abgeschafft, vielmehr
„verschiebt sich für Frauen der ehemals mittelalterlich-paternalistische Patriarchalismus zu 
einem bürgerlich-eheherrlichen“ (Martinsen 2018: 255; vgl. auch Gerhard 1999: 207). Frau-
en bleiben nicht nur vom Recht auf freie Meinungsäußerung im üblichen Sinne des Wor-
tes ausgeschlossen. Darüber hinaus wird ihnen auch die Möglichkeit genommen, sich offen 
zu einer so grundlegenden und existenziellen Frage wie der Elternschaft zu äußern. Diese 
Einschränkung der Meinungsfreiheit trägt zur Aufrechterhaltung einer Position der mate-
riellen Abhängigkeit der Frauen gegenüber den Männern bei, die wiederum als wichtiges 

6



Olympe de Gouges und die Neudefinition des vertragstheoretischen Kanons

Rechtfertigungsargument für den Ausschluss der Frauen vom Genuss der politischen Rech-
te diente.

Die Gegenüberstellung der beiden Aspekte des Rechts auf freie Meinungsäußerung zeigt, 
dass es für die Formulierung eines wirklich umfassenden und universellen Anspruchs not-
wendig ist, die Bedeutung der Grundrechte um Aspekte zu erweitern, die bei den gewöhn-
lichen Konzeptionen im Schatten stehen. Diese Erweiterung ist nur durch die Überwindung 
der traditionellen Trennung von öffentlich und privat möglich, denn Themen wie die Frage 
der Vaterschaftszuweisung können nach traditioneller Auffassung leicht der öffentlichen 
Diskussion entzogen und als „Privatsache“ abgetan werden. Inmitten der Diskussion um die 
politischen Rechte geht de Gouges dagegen auf die „privaten“ Mechanismen des Ausschlus-
ses von Frauen aus dem öffentlichen Leben ein. Diese Mechanismen sind von zentraler poli-
tischer Relevanz, weil sie letztlich die Kriterien für den Zugang zum öffentlichen Leben 
bestimmen. Sie werden jedoch in der Erklärung von 1789 ausgeklammert und in den Theo-
rien des Gesellschaftsvertrags in die vermeintlich „private“ Sphäre verdrängt. Diese Aus-
blendung des Themas aus der politischen Diskussion ermöglicht es, Freiheit und Gleichheit 
in scheinbar universellen Formulierungen zu proklamieren und gleichzeitig den Ausschluss 
der Frauen von bürgerlichen und politischen Rechten zu bewirken und zu verschleiern.

Eine ähnliche Argumentationslinie verfolgt de Gouges, indem sie ihrer Erklärung das 
Modell eines Partnerschaftsvertrags mit dem Titel Forme du Contrat social de l’Homme et 
de la Femme beifügt. Diese Vertragsvorlage regelt die familiären Beziehungen auf gleichbe-
rechtigter Basis und stellt somit eine ideale Kontinuität zwischen dem Gesellschaftsvertrag 
und dem Ehevertrag her. Es ist kein Zufall, dass de Gouges dieses Dokument als „Gesell-
schaftsvertrag“ bezeichnet und damit die von den (männlichen) kontraktualistischen Den-
kern verwendete Bezeichnung für das Instrument zur Regelung von politischen Beziehun-
gen schlechthin aufgreift. In einer subversiven Geste wendet de Gouges dieses Instrument 
auf einen Bereich (und die Beziehungen darin) an, der traditionell aus dem Anwendungs-
bereich dieses gegenseitigen Vertrags zwischen Freien und Gleichen herausgefallen ist: 
die häusliche Sphäre. Damit dehnt de Gouges das Gründungsinstrument der politischen 
Gemeinschaft auf die familiären Beziehungen aus und zeigt, dass Frauen nur dann als poli-
tische Subjekte agieren können, wenn auch die privaten Beziehungen auf einem Vertrag 
zwischen gleich(bleibend)en Subjekten beruhen.

2.3 Ein bisher missachteter Wendepunkt in der Tradition 
des Gesellschaftsvertrags

Im Kontext der vertragstheoretischen Tradition ist diese Wende von zentraler Bedeutung. 
Zwar hält de Gouges am theoretischen Paradigma des Kontraktualismus fest. Jedoch unter-
scheidet sich de Gouges’ Argumentation sowohl von derjenigen Rousseaus, mit dem sie 
theoretisch eng verbunden ist (Bergès 2018; Loche 2021: 15–19 und 29–33), als auch von 
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anderen klassischen Formulierungen des Gesellschaftsvertrags wie denjenigen von Hobbes, 
Locke und Kant.

Rousseau verurteilt in seinem Gesellschaftsvertrag von 1762 den Versuch, die Versklavung 
durch das Naturrecht zu rechtfertigen (Rousseau 2010a: 15).3 In Bezug auf die Geschlech-
terbeziehungen vertritt er jedoch die entgegengesetzte Position. Rousseau geht von einer
„natürlichen“ Überlegenheit der Männer gegenüber Frauen aus, die deren Ausschluss aus 
dem öffentlichen Raum begründet (Okin 1979, 1989; Schröder 2000: 111; Orrù 2021). Indem 
er die Familie als natürliche Gesellschaft betrachtet, nimmt Rousseau eine Sonderstellung 
innerhalb der Gesellschaftsvertragstheorien ein. Andere klassische Theoretiker des Kon-
traktualismus, darunter Hobbes (insb. 1996: 168–177; 2017: 145–151), Locke (1967: 94, 234, 
246–255) und Kant (2007: 125–128, 170–172), betrachten die Ehe als Ergebnis eines Ver-
trags zwischen Mann und Frau. Jedoch ist bei diesen Autoren der Ehevertrag kein Vertrag 
unter Gleichen. Wenn Frauen den Ehevertrag eingehen, haben sie ihre natürliche Freiheit 
und Gleichheit gegenüber den Männern bereits verloren, und zwar aufgrund des Gesell-
schaftsvertrags, an dem sie nicht beteiligt waren (vertiefend Pateman 1988: 49; Orrù 2021).

Dagegen hebt de Gouges einerseits konsequent den historischen und sozialen Ursprung 
von Ungleichheit und Unterordnung der versklavten Menschen und der Frauen hervor und 
lehnt damit deren „Natürlichkeit“ ab. Andererseits überwindet de Gouges die Trennung 
zwischen öffentlicher und privater Sphäre, die eine so zentrale theoretische und praktische 
Rolle für den Ausschluss der Frauen aus der politischen Subjektivität spielte. Der paritäti-
sche Gesellschaftsvertrag soll für de Gouges nicht nur die politischen, sondern auch die 
familiären Beziehungen regulieren. Dabei antizipiert sie zentrale Erkenntnisse der späte-
ren feministischen Forschung und Kernforderungen der feministischen Bewegung, nämlich 
dass die Gestaltung der familiären und Geschlechterbeziehungen eine öffentliche Angele-
genheit ist und in die politische Debatte gehört. De Gouges ist dabei den anderen (männli-
chen) Theoretikern des Gesellschaftsvertrags um beinahe zwei Jahrhunderte voraus: Noch 
in den 1970ern wird die Anwendung des Gesellschaftsvertrags auf die privaten Beziehungen 
von John Rawls, dem wichtigsten zeitgenössischen Vertreter des Kontraktualismus, abge-
lehnt (Rawls 2012; Okin 1989).

3 Fazit
Dieser Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, die Alleinstellungsmerkmale der theoretischen 
Positionen de Gouges’ innerhalb der Tradition des Gesellschaftsvertrags sowie ihre Bedeu-
tung für spätere Forschungszweige herauszustellen. Das Werk de Gouges’ zeichnet sich ers-
tens durch die konsistente Aufdeckung des historischen, kulturellen und konventionellen 
Charakters der Unterordnung von versklavten Menschen und Frauen aus. Sie formuliert 

3 Andere Vertragstheoretiker*innen dagegen rechtfertigen explizit die Versklavung von Menschen, 
s. etwa Locke (1967: 255).
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universalistische Forderungen niemals aus einem vermeintlich abstrakt-objektiven Stand-
punkt, sondern immer ausgehend von konkreten Situationen der Ungleichheit und Unter-
ordnung. Dies verhilft ihren Überlegungen auch heute noch zu systematischer Bedeutung, 
insbesondere für die immer noch aktuelle Debatte über die Dialektik zwischen Universalis-
mus und Partikularismus bei der Definition politischer Subjekte (Boehm 2022). Aus syste-
matischer Sicht sollte diese Relevanz ebenso durch die theoretische Erschließung des bis-
lang erst sehr selektiv rezipierten Werkes de Gouges’ weiter erforscht werden.

Zweitens erweitert de Gouges die politische Debatte um die Thematisierung der häusli-
chen und familiären Machtbeziehungen und geht auf politisch relevante Aspekte ein, die 
bei den anderen erwähnten Vertragstheoretikern nicht thematisiert werden. Indem sie den 
Zusammenhang zwischen familiären Beziehungen und politischer Subjektivität inmitten 
des politischen Diskurses thematisiert, zerreißt de Gouges den Schleier, der die Verquickung 
zwischen der Unterordnung von Frauen in familiären Beziehungen und ihrem Ausschluss 
von politischer Partizipation verhüllt. Denn diese Verschränkung kann nur aufrechterhal-
ten werden, wenn die Nicht-Teilnahme von Frauen nicht offen thematisiert oder in den Hin-
tergrund des „Privaten“ verwiesen wird (Martinsen 2018: 251; Orrù 2021). Ideengeschicht-
lich nimmt de Gouges’ Version des Gesellschaftsvertrags somit eine zentrale Bedeutung ein, 
weil sie allein unter den Vertragstheoretiker*innen Perspektiven und Positionen antizipiert, 
die in der späteren politikwissenschaftlichen Forschung große Bedeutung erlangen werden, 
wie die Relevanz der häuslichen und familiären Machtbeziehungen für die Gestaltung der 
politischen Teilhabe. Ideengeschichtlich sollte daher ihre Bedeutsamkeit innerhalb der Tra-
dition der Vertragstheorien anerkannt und ihr Werk in den Kanon dieser Tradition aufge-
nommen werden (s. auch Casadei 2021).
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